Ein Musterschreiben einer Kanzlei zur Aufklärung von unwissenden Geschäftsinhabern, die Kundinnen / Kunden des Ladens verweisen oder nötigen, eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen. 

Die gelb markierten Stellen müssen individuell ausgefüllt / gelöscht werden.

ANSCHREIBEN: 

persönlicher Briefkopf 

Adressat 

Betreff: Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) unser Zeichen: ......./20 (setzen Sie ein Zeichen ein oder formulieren Sie den Text in Ihrem Namen um)
Ort, Datum: .........................................

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen an, dass wir verschiedene Personen, u. a. Frau / Herrn ..........., vertreten. Unsere Mandantin / unser Mandant hat sich ratsuchend an uns gewandt und gebeten, die Verpflichtung, gem. § 8 (1) HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen, zu prüfen. In § 8 (hier die jeweilige LandesVO zitieren) ist Folgendes verordnet:

„§ 8 Maskenpflicht
(1) Soweit in dieser Verordnung für Personen eine Maskenpflicht vorgeschrieben ist, sind die Personen verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, durch die Mund und Nase so bedeckt werden, dass eine Ausbreitung von Tröpfchen durch Husten, Niesen oder Sprechen vermindert wird (Maskenpflicht). Für die Maskenpflicht gilt:
1. Kinder sind bis zur Vollendung des siebten Lebensjahrs von der Tragepflicht befreit,
2. Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, sind von der Tragepflicht befreit,
3. das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, solange es zu Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist,

4. die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung entfällt, wenn eine geeignete technische Vorrichtung vorhanden ist, durch die die Ausbreitung von Tröpfchen durch Husten, Niesen oder Sprechen gleichwirksam vermindert wird.“
Die zitierte Regelung besagt, dass Personen, die entweder vorerkrankt sind oder durch das Tragen der MNB oder einer vergleichbaren Maske eine körperliche Beeinträchtigung erfahren, von der Tragepflicht entbunden sind.

Zum Nachweis müssen betroffene Personen KEIN ärztliches Attest vorweisen, sondern es ist ausreichend, dass diese die Beeinträchtigung glaubhaft machen.

Wir weisen darauf hin, dass Verkaufsstellen oder Geschäfte, die generell Personen den Zutritt verweigern, wenn sie nicht wenigstens eine MNB tragen, möglicherweise gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen. Denn Geschäfte und Verkaufsstellen, die am öffentlichen Geschäftsleben teilnehmen, sind nicht ohne weiteres berechtigt, aufgrund ihres bestehenden Hausrechts über die gesetzlich geregelten Anordnungen diesbezüglich hinauszugehen.

Wir bitten Sie daher, unsere Mandantin / unseren Mandanten in diesem Sinne als von der Maskenpflicht entbunden anzusehen und entsprechend zu behandeln.

Nehmen Sie dieses Schreiben gerne zu Ihren Akten, falls von Behördenseite Rückfragen entstehen sollten. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
